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4. Februar 2022 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des 
Kreistags/Betriebsausschusses Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis" 
 
 
Am Montag, 14.02.2022, findet im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Ulm eine 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des 
Kreistags/Betriebsausschusses Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft Alb-

Donau-Kreis" 

 
 

statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.  

       
 

Tagesordnung 

 
Öffentliche Beratung 
 
1. K 7406 Sonderbucher Steige - aktuelle Informationen und weiteres Vorgehen 
  
2. K 7412 Radweg Oberdischingen - Ringingen; Baubeschluss 
  
3. K 7309 Söglingen - Altheim (Alb); Baubeschluss 
  
4. Belagsmaßnahmen an Kreisstraßen 2022; Vergabe der Arbeiten 
  
5. BA: AWA 2023 - Konstituierung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb "Ab-

fallwirtschaft Alb-Donau-Kreis" und Zustimmung zu Beschlüssen des Aus-
schusses für Umwelt und Technik 
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6. BA: AWA 2023 - Vorbereitung und Durchführung der Bedarfsanfrage für Ab-
fallbehälter 

  
7. Bekanntgaben 
  
 
 
Heiner Scheffold 
Landrat 
 
Regelungen für Besucherinnen und Besucher der öffentlichen Sitzung: 
 
Für die öffentliche Sitzung wird aufgrund der Corona-Pandemie (Abstandsregelungen) 
und des vorhandenen Platzangebotes im Sitzungsraum die Zahl der Besucherinnen 
und Besucher auf 12 Personen begrenzt. 
 
Damit diese Höchstzahl von 12 Personen als Besucherinnen und Besucher bei der 
Sitzung eingehalten werden kann, ist eine vorherige Anmeldung bei der Geschäfts-
stelle des Kreistags (0731-185-1246 bzw. Geschaeftsstelle-Kreistag@alb-donau-
kreis.de) bis spätestens 14. Februar 2022 um 10 Uhr erforderlich. Bei einer Anmel-
dung per E-Mail erhalten Sie eine schriftliche Zu- oder Absage. Erscheinen vor Ort 
weitere Personen ohne Anmeldung als Besucherinnen und Besucher können diese 
nur eingelassen werden, wenn noch freie Plätze (bis zur Höchstzahl von 12 Personen) 
vorhanden sind.  
 
Nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der derzeit gelten-
den Fassung ist für nicht-immunisierte Besucherinnen und Besucher von Sitzungen 
kommunaler Gremien der Zutritt und die Teilnahme an den Sitzungen in den Alarmstu-
fen (Stand 02.02.22 – Alarmstufe I) nur nach Vorlage eines aktuellen, negativen Anti-
gen- oder PCR-Testnachweises möglich (§ 10 Abs. 6 CoronaVO). 
 
Außerdem gilt, stufenunabhängig, für Besucherinnen und Besucher eine Pflicht zum 
dauerhaften Tragen einer FFP2 - Maske. 
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